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Vereinbarung zum Schutzauftrag der Jugendhilfe

(gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII und § 72a SGB VIII)

Zwischen:

Kreisjugendamt Reutlingen, Bismarckstra(e 16, 72764 Reutlingen

vertreten durch Herrn Reinhard Glatzel - Jugendamtseiter-

(im Folgenden ,,Jugendanit" genannt)

und

Trager der Einrichtung/des Dienstes

vertreten durch,

(im Folgenden ,,Trager" genannt)

wird die folgende Vereinbarung gem. § 8a Abs. 4, 72a SGB VIII geschlossen:
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Aligemeine Ziele

Die Vereinbarung hat - ausgehend von der Gesamtverantwortung des Jugendamtes zum

Ziel, die Kooperation zwischen Jugendamt und Träger bei der (gemeinsamen) Wahrneh-
mung des Schutzauftrages auf der Grundlage der jeweiligen Aufgaben und Verantwortlich-

keiten zu gewahrleisten und zu verbessern.

Inhaitliche Ziele

Die Vereinbarung hat die inhaltliche Zielsetzung, dass

- Fachkräfte des Tragers (sich entwickelnde) Gefahrdungssituationen rechtzeitig erkennen;
- der Trager Verfahren zur Einschatzung des Gefahrdungsrisikos und das beratende Hin-

zuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft sicherstellt, bzw. - soweit erforderlich - auf

einen anderen Trager, ggfs. das Jugendamt, zuruckgreift, damit die notwendigen Verfah-

ren zur Einschatzung des Gefahrdungsrisikos sachgerecht durchgefuhrt werden konnen;

das Zusammenwirken und die Verantwortlichkeiten von Jugendamt und Trager geregelt

sind (z. B. Wann und wie ist das Jugendamt Uber Gefahrdungssituationen zu informie-

ren? Wer ist dabei für was verantwortlich?);
- der Träger im Rahmen des eigenen Leistungsprofils gegebene Hi!femoglichkeiten zum

Schutz var Kindeswohlgefahrdung einsetzt;
- örthche Kooperationsstrukturen und -absprachen zum Kinderschutz das Zusammenwir-

ken aller beteiligten Stellen sichern;
- durch Jugendamt und Träger die Qualifizierung von Fachkräften für Aufgaben des Schut-

zes nach § 8a SGB VIM ermoglicht wird.
- das Zusammenwirken aller beteiligten Stellen durch örtliche Kooperation zum Kinder-

schutz sichergestellt wird.

§ I Zustandigkeit

Die Vereinbarung wird in analoger Anwendung des § 78e SGB VIII geschlossen, da der
Trager im Zuständigkeitsbereich des Jugendamts Leistungen nach dem SGB VIII erbringt.

§ 2 Verständigung über gemeinsame Eckpunkte zum Schutzauftrag

Trager und Jugendamt verstandigen sich auf gemeinsame Eckpunkte zum Schutzauftrag der
Jugendhilfe nach § 8a SGB VIII. AIs Grundlage der Verstandigung dient das Arbeitspapier
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,,Eckpunkte und Hinweise zu Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII" sowie die damit

einhergehenden arbeitsfeldspezifischen Hinweise bzw. Ergänzungen. (VgI. Anlage 1)

§ 3 Verstandigung über die Begrifflichkeiten zum Schutzauftrag

Trager und Jugendamt verstandigen sich Uber ma1gebIiche Begrifflichkeiten in Verbindung

mit dem Schutzauftrag. Als Grundlage der Verstandigung zwischen Jugendamt und Trager

dient das Arbeitspapier ,,Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Erlauterungen zum Schutzauf-

trag derJugendhilfe". (VgI. Anlage 3)

§ 4 Verfahrensregelung

Folgende Verfahrensschritte werden vereinbart:

1. Schritt: Sofern gewichtige Anhaltspunkte fur die Gefahrdung des Wohis elnes Kindes

oder eines Jugendlichen bestehen, erfolgt die Einschatzung des Gefahrdungsrisikos beim

Trager im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte, sowie die beratende Hinzuziehung

einer i. S. des § 8a Abs. 4 SGB VIII ,,insoweit erfahrenen Fachkraft'.

Zusätzliche arbeitsfeIdsezifische Reqelunq für den Bereich der erzieherischen Hilfen:

Die Fachkräfte der freien Trager der erzieherischen Hilfen rn Landkreis Reutlingen sind

aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung als ,,erfahrene Fachkrafte" anzusehen.

Die freien Trager sehen für sich die Moglichkeit, bei der Einschatzung des Gefahrdungs-

risikos im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte eine erfahrene Fachkraft aus der eige-

nen Institution hinzuziehen.

Berufseinsteiger/innen gelten nicht als erfahrene Fachkräfte.

Wenn bereits zurn Zeitpunkt des Hilfebeginns deutlich 1st, dass Kinderschutz em Ziel der

Hilfeplanung sein wird, wird bei Hilfen, die durch Einzelpersonen geleistet werden (Sozi-

alpadagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Intensive sozialpädagogische

Einzelbetreuung) entweder kein/e Berufseinsteiger/in eingesetzt oder wird em Tandem

mit einer weiteren Fachkraftzur kollegialen Unterstützung gebildet.

SaUte sich im Hilfeverlauf em Fall dahingehend entwickeln, dass eine Kindeswohlgefahr-

dung eingescliatzt und ihr entgegengewirkt werden muss, dann werden die Berufsein-
steiger/innen durch erfahrene Fachkräfte institutionsintern unterstützt und fachlich kolle-
gial beraten.

In den Arbeitsbereichen der erzieherischen Hilfen gibt es institutionseigene Verfahrens-

standards, wie bei Kindeswohlgefahrdungen vorgegangen wird.
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Fallverläufe werden je nach Dringlichkeit und Gefährdungspotential rn Team, in der

Supervision und, entsprechend des jeweiligen institutionsinternen Standards, mit der

Leitung reflektiert.

Auf diesen Ebenen finden Einschätzungen des Gefahrdungsrisikos statt.

2. Schritt: Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und des Kindes/ oder des/der Jugend -

lichen bei der Einschätzung des Gefahrdungsrisikos, soweit hierdurch der wirksame

Schutz des Kindes oder des/der Jugendlichen nicht in Frage gesteilt wird.

3. Schritt: Der Trager wirkt bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahrne von

Hilfen hin, welche geeignet sind, die Gefahrdung abzuwenden. Auf die Inanspruchnahme

von Hilfen i. S. des § 8a Abs. 4 SGB VIII hinzuwirken, bedeutet für Trager:

- eigene Ressourcen zurAbwendung der Gefahrdung einzusetzen;

- auf andere frei zugangliche Hilfen hinzuweisen bzw. diese zu vermitteln;

- darauf hinzuwirken, dass verbindliche Absprachen mitden Erziehungsberechtigten

Uber die Inanspruchnahrne dieser Hilfe(n) zur Gefahrdungsabwendung getroffen

werden, diese zu dokurnentieren und zu überprufen;

- ggf. die Erziehungsberechtigten bei der Kontaktaufnahme zum Jugendamt zu unter-

stützen.

4. Schritt: Der Trager informiert das Jugendamt über die Gefâhrdungseinschatzung und

seine Bernühungen zur Gefährdungsabwendung, wenn das Hilfeangebot nicht oder nicht

irn erforderlichen Umfang in Anspruch genommen wird oder nicht ausreicht. Das Jugend -

amt wird auch informiert, wenn sich der Trager nicht Gewissheit darüber verschaffen

kann, ob durch die mit den Erziehungsberechtigten vereinbarten Hilfen der Kindeswoht-

gefahrdung begegnet werden kann. Die Eltern bzw. das Kind oder der/die Jugendliche
¯

werden bei der Beratung über die Einschatzung des Gefahrdungsrisikos über diese In -

formationspflicht an das Jugendamt hingewiesen.
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Zusätzliche arbeitsfeldspezifische Reqelung für den Bereich der erzieherischen Hilfen:

Die Dokumentation des Fallverlaufs regelt der Trager innerhaib seiner Institution.

Für die Information des Jugendamtes in Fallen, in denen Hilfeangebote nicht oder nicht

im erforderlichen Umfang in Anspruch genom men werden, nicht ausreichen oder wenn

sich der Trager keine Gewissheit darUber verschaffen kann, ob durch die mit den Perso-

nensorgeberechtigten vereinbarten Hilfen der Kindeswohlgefahrdung begeg net werden

kann wird em Meldebogen ausgefüllt, der über
- den An lass,

- die bereits eingeleitete Mafnahrnen und Schritte der Fachkräfte und
- über die Vereinbarungen mit den Personensorgeberechtigten

Aufschluss gibt.

Verantwortlich für die Weitergabe der Information und des Meldebogens an das Jugend-

amt 1st in der Regel die fallzustandige Fachkraft. (Vgl. Anlage 2)

5. Schritt: Nach Information des Jugendamts erfolgt dort das Verfahren zur Einschatzung

des Gefahrdungsrisikos gem. § 8a Abs. 1 SGB VIII. Der Trager bleibt hinsichtlich des

Schutzauftrages weiterhin in der Mitverantwortung. Dies wird im jeweiligen Einzelfal!

abgesprochen und dokumentiert.

Zusätzliche erqanzende Recelunq:

Soweit der Schutz des Kindes oder des/der Jugendlichen hierdurch nicht in Frage gestellt

wird, erfolgt em gemeinsames personliches Gesprach mit den an der Hilfeplanung Betel -

Iigten, urn Transparenz für die Betroffenen herzustellen. Im Gesprach werden auch die

jeweiligen Verantwortlichkeiten dokumentiert.

Die Emnladung zum Gespräch und dessen Dokumentation (Bogen 2 des Kinderschutz-

standards des KJA Reutlingen) erfolgt durch.die fallzustandige Fachkraft im

Jugendamt.

Anmerkung zur Verfahrensregelung:

Das Kreisjugendamt und der Trager sind sich darUber einig, dass es Situationen geben

kann, in denen zum Schutz eines Kindes oder eines/einer Jugendlichen sofort gehandelt

werden muss. In diesen Situationen kann der Trager in Absprache mit dem Jugendamt

ohne die Emnhaltung der Schritte 1 bis 3 zum Schutz des Kindes oder des/der Jugendli-

chen tatig werden.

Fassung vom 20.06.2018



§ 5 Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen nach § 72a SGB VHI

Der Trager soil durch geeignete Ma1nahmen sicherstelien, dass er keine Personen beschäf-

tigt oder vermitteit, die rechtskraftig wegen einer Straftat nach den §

171, 174 bis 174c, 176bis180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 2O1aAbsatz3, den

§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind.

§ 6 Fortbildung/Qualifizierung der Fachkräfte

Der Trager ermogiicht - je nach Bedarf - durch Fortbildung und Qualifizierung der Fachkräf-

te die sachgerechte Wahrnehmung des Schutzauftrages im Sinne des § 8a Abs. 4 SGB Viii.

Zusätzliche Reqeiunq:

Die Einschatzung des Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarfs iiegt in der Verantwortung

des Tragers.

§ 7 Datenschutz

Der Trager gewahrleistet die Einhaltung der datenschutzrechtiichen Bestimmungen, die sich

aus den § 61 bis 65 SGB Viii ergeben.

§ 8 Absprachen zur weiteren Zusammenarbeit

Zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Jugendamt und Trager wird verein -

bait

- Trager und Jugendanit sind im Rahmen der laufenden Hilfepianungen kontinuierlich mit-

einander im Austausch. Eine Bewertung der Fälle von Kindeswohlgefahrdung wird im

Rahmen der bestehenden regionalen und einzeifailbezogenen Strukturen durchgefUhrt.

- Dieser Austausch soil Anhaitspunkte fur die kontinuierliche Weiterentwicklung des Ver-

fahrens und der Kooperation im Bereich des Kinderschutzes geben.

- Der Trager wirkt in der örtiichen Kooperation zum Kinderschutz mit.
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§ 9 Inkrafttreten, Dauer und Beendigung der Vereinbarung

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch den Trager in Kraft. Sie wird auf unbe-

stimmte Zeit geschbssen und kann von jedem Vereinbarungspartner mit einer Frist von drel

Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schrifthch gekundigt werden. Mit Abschuss dieser

Vereinbarung tritt die bisher gultige Vereinbarung au1er Kraft.

§ 10 Salvatorische Klausel

Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen beruhrt die Wirksamkeit dieser Vereinbarung im

Ubrigen nicht. Die Vereinbarungspartnerwerden eine nichtige Bestimmung durch eine wirk-

same ersetzen, die der nichtigen Bestimmung nach Sinn und Zweck am Nächsten kommt.

Fur das Jugendamt:

Ort, Datum

Vertretungsberechtigte Person

AnIacen

Für den Trager

Ort, Datum

Vertretungsberechtigte Person

1. Eckpunkte und Hinweise zu Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII

(Stand Juni 2013)

2. Meldebogen bei Kindeswohlgefährdung gemar § 8a SGB VIII

3.. Begrifflichkeiten, Anmerkungen und Er!auterungen zum Schutzauftrag der Jugendhilfe
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Anlage 2
-

MeldebogeA bei Kindeswohlgefährdung gemaR § 8a SGB VIII

Name der meldenden Fachkraft und Einrichtung?

Weiche Personen sind/ weiche Familie ist betroffen?

Sind die Personensorgeberechtigten einbezogen? JAE NEINE (aus
Schutzgrunden nicht moglich)

Anlass: Was ist geschehen? hat ibeobachtet? Wie ist die aktuelle Situation des
Kindes oder des/der Jugendlichen? Worm besteht die Gefahrdung?

Was wurde bereits unternommen, urn der Gefahrdung entgegenzuwirken?
Weiche Absprachen wurden zur Abwendung der Gefährdung mit den
Personensorgeberechtigten getroffen?

Ergebr,is der aktuellen Abschatzung des Gefahrdungsrisikos?

Datum der Information an das Jugendamt:

Datum der Ubergabe des Meldebogens:

Unterschrift



Anlage 3

AG Umsetzung des Schutzauftrags
(Geandert durch die AG BKiSchG Stand Mai 2013 und erganzt im Februar 2014)

Begriffhchkeiten, Anmerkungen und Erlauterungen
zum Schutzauftrag der Jugendhilfe

Zu den ,,Eckpunkten und Hinweisen"

1. Schutzauftrag I Garantenpflicht I Staatl. Wächteramt
2 Jugendamt
3 Trager von Etnrtchtungen und Diensten, die Leistungen nach dem

SGB VIII erbringen
4 Fachkrafte S des § 8a Abs 4 SGB VIII
5 Gewichtige Anhaltspunkte fur Kindeswohlgefahrdung
6 ,,insoweit erfahrene" Fachkraft
7 Kindeswohlgefahrdung als Rechtsbegriff
8 Zusammenwirken mehrerer Fachkrafte bei der Einschatzung des Ge-

fahrdungsrisikos
9 Fret zugangliche Hilfen

10 Formen von Kindeswohlgefahrdung (Vernachlassigung, psychische
Misshandlung, korperliche Misshandlung sexueller Missbrauch)

11 Gefahrdungsgrad
12. §78eSGB VIII

Weitere Begrifflichkeiten im ,,Formulierungsvorschlag"
13 Datensch utz / Vertrauenssch utz
14 Tatigkeitsausschluss einschlagig vorbestrafter Personen nach

§ 72a SGB VIII



Begriff Erlauterung

I Schutzauftrag I Garan- Diese im Zusammenhang mit § 8a SGB VIII oft syno-
tenpflicht I Staatl Wach- nym verwendeten Begnife bezeichnen verschiedene
teramt Sachverhalte

Schutzauftrag
§ 8 a SGB VIII konkretisiert die Umsetzung des Auf-
trags nach § I SGB VIII - erfasst ist die gesamte Ju-
gendhtlfe, denn es gibt keine ,5kinderschutzfreie Zone"
in der Jugendhilfe

Staatliches Wachteramt
Aufgabentrager ist die offentliche Jugendhilfe - die
Einbindung der Trager, die Leistungen nach dem SGB
VIII erbringen, uber Vereinbarungen nach § 8 a Abs 4
SGB VIII verlagert diese Aufgabe nicht auf diese Tra-
ger, sondern bindet ste in diese nach thren Moglichkei -

ten em, da in der Regel der Leistungserbrmnger den
unmittelbaren Kontakt zum Kind I Jugendlichen hat
So sieht dies bereits auch der 11 Kinder- und Jugend-
bericht, Berlin 2002, Seite 253 ,,Das Kindeswohl bindet
gIeicherma1en offentliche wie freie Trager der Kinder-

und Jugendhilfe - wie auch das ,,staatliche Wachter-

amt" im Sinne einer offentlichen Verantwortung fur das
Aufwachsen von Kmndern und Jugendlmchen sowohl von
offentlichen als auch freien Tragern ausgeubt wird"

Garantenstellung
Dieser Begnif resultiert in erster Lmnme aus dem Straf-
recht - Garant dafur, dass das Kindeswohl geschutzt
wird, ist immer emne Einzelperson - kemne Institution
Eine Garantenstellung konnen auch die Mitarbem-
ter/innen der fremen Trager (aus Vertrag/ oder tatsachlm-
chem Handeln) haben.

Abgrenzung zum Erzieherischen Kinder- und Ju
gendschutz nach § 14 SGB VIII
Nmcht mdentmsch mit dem Schutzauftrag des § 8a SGB
VIII 1st der Erziehermsche Kinder- und Jugendschutz
nach § 14 SGB VIII, der sich auf emnzelne Bildungs-
veranstaltungen oder Aufklaru ngs- bzw Informatmons-
veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit I Ju-

-

gendsozialarbemt oder der Elternbildung bezieht Erzme-

2



herischer Kinder- und Jugendschutz im Sinne des § 14
SGB VIII zielt auf Pravention und auf die Befahigung
junger Menschen, sich selbst zu schutzen bzw die
Befahigung von Eltern, ihre Kinder vor Gefahrdungen
angemessen zu schutzen Der sog Gesetzliche Kin-
der- und Jugendschutz nach dem Jugendschutzgesetz
(J uSch G), dem Jugendmediensch utz-Staatsvertrag
(JMStV) sowie weiteren Gesetzen 1st keine Leistung
nach dem SGB VIII, sondern richtet sich insbesondere
an Gewerbetreibende und Veranstalter mit dem Ziei,
Gefahren in der Offentlichkeit und im Medienbereich
von Kindern und Jugendiichen abzuwenden Perso-
nensorgeberechtigte sind von Vorschriften des JuSchG
nur bet groblicher Verletzung threr Erziehungspflicht
erfasst ( 27 Abs 4 JuSchG)

2 Jugendamt ZurWahrnehmung derAufgaben nach dem Sozialge-
setzbuch VIII (Kinder- und Jugendh life) haben die ortli-
chen Trager (Kreise und kreisfreien Stadte) em Ju-
gendamt zu errichten ( 69 SGB VIII) Die Aufgaben
des Jugendamtes werden vom Jugendhilfeausschuss
und durch die Verwaltung des Jugendamtes wahrge-
nommen ( 70 SGB VI II)

Das Jugendamt 1st nach § 8a Abs 1 2, 3 und 5 ver-
pfIichtet bestimmte Verfahrensregelungen mm Kinder-

schutz einzuhalten (siehe hierzu Arbeitshilfe (Checklis-
te) des Landesjugendamtes zur Umsetzung des
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefahrdung mm Jugend -

amt gem. § 8a Abs. 1 SGB VIII vom 30.06.06)

Es hat weiterhin nach § 8a Abs 4 Vereinbarungen zur
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kmndeswohlge-
fahrdung mit den Tragern von Einrichtungen und
Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen,
zu treffen Deren spezifischer Schutzauftrag ist in § 8a
Abs 4 eigenstandig geregelt
Grundlage fur die Schutzpflichten freier Trager sind die
privatrechtIichen Vereinbarungen zwischen Eltern (als
Leistungsberechtigter bzw als Vertreter Ieistungsbe-
rechtigter Kinder und Jugendlicher) und Diensten so-

wie Einrichtungen" (Wiesner, SGB VIII § 8a Rdnr 10)

3



3 Trager von Einrich- Diese allgemeine Formuherung soIl deutlich machen,
tungen und Diensten, die dass der Kreis der Adressaten in der Kinder- und Ju-
Leistungen nach dem gendhilfe umfassend zu verstehen 1st Eine eindeutige
SGB VIII erbringen Abgrenzung zwischen Einrichtungen und Diensten der

Jugendhilfe ist nicht erforderlich, da beide in den
Schutzbereich des § 8a SGB VIII einbezogen sind
sofern Fachkrafte beschaftigt werden
Forderungen im Vorfeld des Gesetzgebungsverfah-
rens, Aufgabenfelder oder Tragergruppen auszuneh -

men 1st der Gesetzgeber nicht gefolgt Demnach sind
insbesondere folgende Einrichtungen und Dienste an -

gesprochen

¯ Einrichtungen und Dienste, die mitder Durch-
fuhrung von ambulanten, stationaren bzw fle-
xiblen Hilfesettings im Rahmen der Hilfe zur Er-

ziehung bzw Eingliederungshilfe f seelisch be-

hinderte Kinder und Jugendliche beauftragt sind
(z B Einrichtungen der Erziehungshilfe, Psycho-

Iogische / Erziehungsberatungsstellen, SPFH /
Erz Beistandschaften, soziale Gruppenarbeit,
flexible intensivpadagogische Hilfen im Inland)

¯ Einrichtungen der Kindertagesbetreuung
¯ Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Ju-

gendarbeit I Jugendsozialarbeit (hinsichtlich §
13Abs 2bzw §27Abs 3SGB VIII nurdann,
wenn die Leistung auf der Grundlage des SGB
VIII, nicht jedoch lediglich auf der Grundlage
von SGB II oder III erbracht wird)

¯ Einrichtungen urid Dienste der Forderung der
Erziehung in der Familie (z B Erziehungsbera-
tungsstellen, Mutter Kind Einrichtungen, Versor-
gung von Kindern in Notsituationen.)

Soweit Einrichtungen und Dienste des offentlichen
Tragers ausgegliedert sind und damit nicht (mehr) dem
Zugriff des Jugendamtes unterliegen, sind auch mit
diesen Vereinbarungen abzuschIiefen

Pflegepersonen Mit privaten Pflegepersonen (Voll-
zeitpflege § 33 SGB VIII) wird keine Vereinbarung ge-
troffen Wenn Aufgaben des Pflegekinderdienstes

_________________________

durch einen freien Trager wahrgenommen werden, ist

4



mit diesem eine Vereinbarung zu schliefen Pflege-
personen haben dem Jugendamt gegenuber gem § 37
Abs 3 Satz 2 SGB VIII eine gesetzliche Unterrich-
tungspflicht uberwichtige Ereignisse, die das Wohl des
Kindes betreffen Diese ist im Pflegevertrag zu konkre-
tisie ren

Analog gilt dies auch für Tagespflegepersonen und
Kindertagespflege-Dienste in freier Tragerschaft, z
B Tageselternvereine Mit Tagespflegepersonen wird
ebenfalls keine Vereinbarung getroffen Vereinbarun-
gen nach § 8a SGB VIII mit Kindertagespflege-
Diensten sind nur dann erforderlich, wenn diese direkt
an der Leistungserbringung im Einzelfall beteiligt sind,
z B durch Vermittlung oder wenn sie Leistungen im

Sinne des § 23 Abs 4 SGB VIII erbringen Im Rahmen
der Erlaubnis zur Kindertagespflege hat die Tagespfle-
geperson nach § 43 SGB VIII das Jugendamt u a uber
gewichtige Anhaltspunkte zu einer Kindeswohlgefahr-

dung zu unterrichten
Wenn hier auch keine Vereinbarungsverpflichtung be -

steht, so ist doch § 72a SGB VIII zu beachten Die Er-

hebung von polizeilichen Fuhrungszeugnissen fur Ta-
ges- und Vollzeitpflegebewerber erfolgt nach Auskunft
des Bundesministeriums der Justiz gebuhrenfrei

Auch mit kreisangehorigen Gemeinden ohne e.igenes
Jugendamt, sind Vereinbarungen abzuschIie1en, so-

weit diese Trager von Einnchtungen und Diensten (z B
Kindertageseinrichtungen oder Jugendhauser) sind

Trager von Einrichtungen der au(erschuIischen Ju-
gendbildung nach dem Jugendbildungsgesetz Baden-
Wurttemberg wie Musikschulen und Jugendkunstschu-
len verfugen uber keine sozialpadagogischen Fach-
krafte Vereinbarungen nach § 8a Abs 4 SGB VIII
konnen deshatb unterbleiben Eine Verpflichtung zum
Abschluss von Vereinbarungen nach § 72a SGB VIII
besteht ebenfalls nicht, da die o g Einrichtungen kei-
ne offentlich finanzierten Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII erbringen Das Em-
holen polizemlmcher Fuhrungszeugnisse istjedoch zu
empfehlen, da aufgrund des intensiven und direkten

5



Kontaktes, z B der Musiklehrer/-innen zu Minderjahri-
gen entsprechende Sch utzmechanismen angebracht
sind

4 Fachkrafte i S des Die Vereinbarungen nach § 8a beziehen sich nur auf
§ 8a Abs 4 SGB VIII Fachkrafte (Definition im § 72 Abs 1 Satz 1 SGB VIII),

nicht auf die dort ebenfalls erwahnten aufgrund beson-
derer Erfahrungen tatigen Personen Unerheblich sind
die Art und Weise sowie der Umfang der Tatigkeit (ne-
benamtiich, hauptamtlich) Ehrenamthch tatige Fach-
krafte, die aufgrund ihrer fachlichen Qualifikationen
beim Trager gezielt fur Leistungen nach dem SOB VIII
eingesetzt werden, sind in die Vereinbarungen gem §
8a Abs 4 SOB VIII einzubeziehen

Personen ohne Fachausbildung, die im Zusammen -

hang mit der Leistungserbringung in unmittelbarem
Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen (z B
Hausmeister, Ferienbetreuer), mussen nicht in die
Vereinbarung gem § 8a Abs 4 SGB VIII einbezogen
werden.
Die Trager soliten jedoch zumindest sicherstellen, dass
solche Mitarbeiter Fachkrafte einschalten, wenn sie

kinderschutzrelevante Informationen haben, um ,,kin -

derschutzfreie Zonen' in der Kinder- und Jugendhilfe
zu vermeiden.

Wird eine Leistung in Wahrnehmung von Aufgaben der
Kinder- und Jugendhilfe von Personen ohne Fachaus-
bildung erbracht (z B Ferienbetreuer) ist em etwaiger
Tatigkeitsausschluss nach § 72a SGB VIII zu prufen
Wird die Leistung durch neben- oder ehrenamtlich Ta-
tige erbracht, ist zu beurteilen, ob aufgrund von Art,
Intensitat und Dauer des Kontakts eine Einsichtnahme
in das erweiterte Fuhrungszeugnis nach § 72 a Abs 3
SOB VIII notwendig 1st.

5 Gewichtige Anhalts- Gewichtige Anhaltspunkte sind das auslosende Mo-

pun kte fur Ktndeswohl- ment fur die Wahrnehmung des Schutzauftrags Nach
gefahrdung Wiesner (Kommentar zu § 8a SOB VIII RdNr 14) soIl

mit diesen unbestimmten Rechtbegriffen zum Aus-
druck gebracht werden, dass das Jugendamt (und der

_________________________

Trager) eine Kindeswohtgefahrdung nicht ,,erahnen"

6



mussen, sondern dass im Hinblick auf den Grundsatz
der VerhaItnisma1gkeit der Mittel konkrete Hinweise
aufeine Gefahrdung bzw aufeine Dynamik, die eine

soiche Gefahrdung auslosen kann, vorliegen mussen
Damit wird eine bestimmte Risikoschwelle als ,,Ein-
gangsvoraussetzung" fur die Wahrnehmung des
Sch utzauftrags beschrieben I nformationen, die nach
Einschatzung der zustandigen Fachkraft unterhaib die-

ser Schweile bleiben, losen nicht die in § 8a SGB VIII
geregelten Handlungspfhchten aus

Zur Konkretisierung und Operationalisierung der unbe-
stimmten Rechtsbegriffe wurden in der Praxis der Ju-
gendamter inzwischen standardisierte Instrumente und
Arbeitshilfen entwickelt Durch eine Strukturierung der
notwendigen Einschatzungen soil die Aufgabe fur die
befassten Fachkrafte handhabbarer und fur aile Betei-
Iigten sicherer, weil weniger fehieranfailig, gestaltet
werden Die Fokussierung auf relevante Informationen
begunstigt in Verbindung mit Vorschlagen zur Erhe-

bung em Zeit sparendes Vorgehen Fur die Jugend-
amter existieren emnige bundesweit anerkannte Bei-
spiele:
- Handbuch Kmndeswohlgefahrdung nach § 1666

BGB und Ailgememner Sozialer Dienst (ASD),
Deutsches Jugendinstitut Munchen, 2006

- Melde- und Pruthogen der Stadt Recklinghausen,
veroffentlicht in der Arbeitshilfe des ISA

- Stuttgarter Kinderschutzbogen
- Handiungsempfehlung Kindeswohlgefahrdung der

Stadt Karisruhe

Diese Materialien sind neben der Checkliste des Lan -

desjugendamtes zum Verfahren mm Jugendamt geeig-

net, als Grundlage fur die Wahrnehmung des Schutz-

auftrags mm Jugendamt zu dienen Mit den freien Tra -

gem solite im Rahmen der ortlichen Kooperation ge-
kiart werden, mnwieweit das jeweils vom Jugendamt
genutzten Instrument - in angepasster Form - auch fur
deren Arbeitsfeld tauglich ist

6 ,,mnsoweit erfahrene" Die nach § 8a SGB VIII hinzuzuziehende ,insoweit er-
Fachkraft fahrene" Fachkraft soil uber entsprechende Erfahrung



in der Einschatzung von Gefahrdungssituationen fur
Kindeswohl verfugen Bei Verdacht auf sexuellen
Missbrauch sind andere Kompetenzeri notwendig, als
bei Verdacht korperhcher bzw gesundheitlicher Ver-
nachlassigung

Es kann nicht allein darum gehen, gesonderte Kinder-

schutzfachkrafte" auszubilden Vielmehr sollten orthche
Netze zum Kinderschutz genutzt oder - soweit noch
nicht vorhanden - aufgebaut werden Insbesondere
kommen als ,,insoweit erfahren" Fachkrafte aus spezia-

hsierten Einrichtungen und Diensten wie Erziehungs-
beratungsstellen, Beratungsstellen gegen sexuelle
Gewalt oder Kinderschutzzentren in Betracht (siehe
auch Ziffer 8) Von Fachberatungen und Tragern soil-

ten gezielt auf ermittelte Fortbiidungsbedarfe mit ent-
sprechenden Angeboten in den Arbeitsfeidern reagiert
werden.

Eine Fachkraft (im Sinne des § 72 SGB VIII) sollte uber
folgende Kompetenzen verfugen urn ais ,,insoweit er-
fahrene" Fachkraft im Sinne des § 8a SGB VIII tatig zu
sein

- Kenntnisse uber Familiensysteme und die Dynamik
konflikthafter Beziehungen

- Grundbedurfnisse von Kindern und Jugendlichen in

den jeweiligen Entwicklungsphasen
- Symptome u nd Entwickiu ngsbeeintrachtigungen

von Kindern und Jugendlichen in gefahrdenden Be-

ziehungen
- Bindungsverhalten und -bedurfnisse von Kindern
- Risikobehaftete Lebenslagen von Famiiien
- Ressou rcenorientiertes Arbeiten mit FamiIien
- Kenntnis des rechtIichen Rahmens von Kindes-

wohlgefahrdung und Datenschutz
- Kenntnis des Hilfesystems und der Kooperations-

wege
- Methodische Kenntnisse zur kollegiaien Beratung

Die insoweit erfahrene Fachkraft solite in gewisser Re-

geImafigkeit mit Kindersch utzfragen tatsachIich be-
______________________

fasstsein.



Urn Transparenz in Rollen und Auftrag zu erhaften,
soilten Fachkrafte des ASD in der Regel nicht ,,als in -

soweit erfahrene Fachkraft" von freien Tragern hinzu-
gezogen werden Die Einschaitung des Jugendarntes
(in der Regel ASD) soil irn Sinne des § 8a SGB VIII
erst nach einer Risikoeinschatzung der Einrichtung
bzw des Dienstes in eigener Verantwortung und bei
mangeinder Kooperation der Eltern oder Kinder und
Jugendlichen erfolgen, wenn dies dort Ieistbar 1st Hier
scheinen arbeitsfeidspezifische Absprachen angezeigt

7 Kindeswohlgefahr- Der Begriff Kindeswohlgefahrdung knupft an § 1666
dung als Rechtsbegriff BGB an ,,Nach der Rechtsprechung des BGH, liegt

eine Kindeswohlgefahrdung im Sinne des § 1666
Abs 1 Satz 1 BGB dann vor, wenn eine gegenwartige
oder zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr
fur die Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei ih-
rer Fortdauer eine erhebliche Schadigung des kor-
perlichen, geistigen oder seelischen Wohis des
Kindes mit ziernlicher Sicherheit voraussehen Iasst
(Wiesner SGB VIII, § 8a RdNr 13b)

Das Vorliegen einer Kindeswohlgefahrdung allein er-
machtigt nicht zum Eingriff in die elterliche Sorge durch
das Familiengericht
Fur die Einleitung famiiiengerichtlicher Ma1.nahmen ist
die in die Zukunft gerichtete Feststellung

1 einer Gefahrdungslage
2 Eltern woilen oder konnen die Gefahr nicht ab -

wenden
erforderlich

Von Kindeswohigefahrdung ist zu unterscheiden eine

,,das Wohl des Kindes nicht gewahrleistende Erzie-

hung", die gema § 27 Abs 1 Satz 1 SGB VIII einen

Anspruch auf Hilfe zur Erziehung begrundet Diese
Iiegt vor, wenn im Hinblick auf das Erziehungsziel in §
I Abs I SGB VIII, also das Recht des Kindes oder
Jugendlichen auf Erziehung zu einer eigenverantwort-

lichen und gemeinschaftsfahigen Personlichkeit eine

Fehlentwicklung bzw em Ruckstand oder Stillstand der
__________________________

Personlichkeitsentwicklung eingetreten ist oder einzu-



treten droht Dabei ist der Erziehungsstand des Kindes
unter Berucksichtigung seiner konkreten Lebenslage,
d h seines Alters, seiner Veranlagungen und seiner

Sozialisationsbedingungen zu beurteilen Die Mange! -

situation des § 27 SGB VIII muss nicht die Gefah-
rengrenze nach § 1666 BGB uberschreiten

8 Zusammenwirken Bei der Einschatzung des Gefahrdungsrisikos mussen
mehrerer Fachkrafte bei sich mindestens zwei Fachkrafte beraten, zumindest
der Einschatzung des eine Person soilte uber spezifische Kompetenzen fur
Gefahrdungsrisikos die Risikoeinschatzung verfugen Bestehende

Teamstrukturen, Fachberatungen sollten wo moglich
eingebunden/genutzt werden

Es falit in den Verantwortungsbereich der Leitung (des
Dienstes oder der Einrichtung), dass em praktikables
Verfahren etngefuhrt und angewandt wird Fachbera-
tung kann Teil der Leitungsaufgabe sein 1st dies nicht
der Fall, ist zu kiaren, wie die Leitung informiert und
einbezogen wird.

Auch Methodenkenntnis zur Durchfuhrung kollegialer
Beratung sollte vorhanden sein Fallverantwortung und
Leitungsverantwortung werden ntcht durch Teament-
scheide ersetzt Im konkreten Etnzelfall kann auch die
Einbeziehung externer Experten (Arzte, Psycholo-
gen, ) erforderlich sein

Verfugt der Trager nicht selbst uber derartige Fachkräf-
te, wird eine Liste uber die mogliche Hinzuziehung ex-

terner Fachkrafte erstellt Der Trager klart mit diesen
Fachkraften ihre Verfugbarkeit, Art und Umfang des
Einsatzes ab.

lnsbesondere folgende lnstitutionen/Fachkrafte konnen
geeignet sein

¯ Beratungsstellen bei sexueller Gewalt
¯ Beratungsstellen bet hauslicher Gewalt
¯ Erziehungsberatung
¯ Ehe-, Familie- und Lebensberatung
¯ Einrtchtungen der Hilfen zur Erztehung
¯ Fachberatungen der Tagesbetreuung fur Kinder
¯ Fruhforderstellen

10



¯ Gesundheitsamt
¯ Kinderschutzbund
¯ Schwangerschaftskonthktberatungsstellen
¯ Soziale Dienste freier Trager
¯ Suchtberatung

Von (Kleinst-) Tragern und Einrichtungen, bei denen
davon auszugehen ist, dass sie selber uber keine in -

soweit erfahrene Fachkraft verfugen und keine Verbin-

dung zu externen Institutionen/Fachkrafte haben, ist
das Jugendamt fruhzeitig einzubeziehen

Die Einschatzung des Gefahrdungsrisikos erfordert
eine fachliche (und rechtliche) Bewertung von Lebens-
tagen hinsichtllch

- der moglichen Schadagungen, die die Kinder in

ihrer weiteren Entwicklung aufgrund dieser Lebens-
urnstande erfahren können;

- der Erhebluchkeat der Gefahrdungsrnomente (In -

tensitat, Haufigkeit und Dauer des schadagenden
Einflusses) bzw der Erheblichkeit des erwarteten

¯

Schadens;

- des Grades der Wahrscheinlichkeit (Prognose)
eines Schadenseintritts (Es geht urn die Beurteilung
zukunftager Einflusse, vor denen das Kind zu schut-
zen ist);

- der Fahigkeit der Eltern(teile), die Gefahr abzu-
wenden bzw die zur Abwendung der Gefahr erfor-
derlichen Maf.nahrnen zu treffen,

- der Bereitschaft der Eltern(teale), die Gefahr ab-
zuwenden bzw die zur Abwendung der Gefahr er-
forderlichen Ma(nahrnen zu treffen.

9 Frea zugangliche Hal- Ohne Beteiligung des Jugendarntes kann em freier
fen Trager nur Hilfen vermitteln oder anbieten, die keiner

Leastungsgewahrung im Einzelfafl bedurfen Dies kon-
nen zurn Beispiel Beratungsstellenangebote, Hilfen
durch Verwandte oder Ehrenarntliche, offene Stadtteil-

________________________

angebote sein Insbesondere Halfeplan gesteuerte Hal-
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fen konnen nicht ohne Beteiligung des Jugendamtes
erbracht werden

10 Formen von Kindes- Die nachfolgenden Definitionen von Formen der Kin -

wohlgefahrdung deswohlgefahrdung konnen allenfalls etne erste Orien-
tierung ermoghchen Es ist erforderlich ste vor dem

(Vernachiassigung, psy- Hintergrund desjeweiligen Praxisfelds, der personli-
chische Misshandlung, chen und fachitchen Erfahrung der handeinden Perso-
korperliche M,sshand- nen und der konkreten Umstande des Einzelfalls zu
lung, sexueller Miss- prazisieren und in threr Relevanz einzuschatzen (Zum
brauch) Beispiel unter Einsatz standardisierter Instrumente s

0.)

Vernachlässigung

- 1st die andauernde oder wiederholte Unterlassung
fu rsorglichen Handeins sorgeverpflichteter Perso-
nen (Eltern), weiches zur Sicherstellung der physi-
schen oder psych ischen Versorgung des Kindes
notwendig ware.

- geschieht selten aktiv, sondern zumeist passiv auf-
grund unzureichender Einsicht oder unzureichen -

den Wissens
- steilt eine chronische Unterversorgung des Kindes

durch nachhaltige Nichtberucksichtigung, Missach-
tung oder Versagung seiner Lebensbedurfnisse dar
und hemmt, beeintrachtigt oder schadigt seine kor-
perliche, geistige oder seelische Entwicklung

- betrifft in erster Linie Kinder, die aufgrund ihres Al-
ters oder aufgrund von Behinderung auf Forderung,
Fursorge und Schutz in besondererWeise ange-
wiesen sind

- stellt eine basale Beziehungsstorung zwischen El-

tern und ihren Kindern dar
(Zitiert nach Schone 2006)

Psychische Mtsshandlung

Die Definition psychischer Misshandlung hat sich in der
Praxis der Jugendhilfe als schwierig erwiesen Kind er
nennt funf verschiedene Unterformen, die einzeln oder
in Kombination auftreten konnen und als psychische

_____________________

Misshandlung angesehen werden mussen, wenn sie
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die Beziehung eines Elternteils zum Kind kennzetch-
nen:

- feindsetige Ablehnung (z B standiges Herabsetzen
Beschamen Kritisieren oder Demutigen eines Kin -

des);
- Ausnutzen und Korrumpieren (z B Kind wird zu ei-

nem selbstzerstorerischen oder strafbaren Verhal -

ten angehalten oder gezwungen bzw em soiches
Verhaiten des Kindes wird widerstandsios zugelas-
sen);

- Terrorisieren (z B Kind wird durch standige Dro-

hung in einem Zustand der Angst gehaRen)
- lsolieren (z B Kind wird in ausgepragter Form von

altersentsprechenden sozialen Kontakten fern ge-
halten);

- Verweigerung emotionaler Responsivitat (z B Sig -

nale des Kindes und seine Bedurfnisse nach emoti-
onaler Zuwendung werden anhaltend und in ausge-
pragter Form ubersehen und nicht beantwortet)

(Kind/er H 2006 in Handbuch Kindeswohlgefahrdung
des DJI unter Angabe weiterer Que//en)

Korperlache Misshandlung

Unter korperflcher Kindesmisshandlung konnen nach
Kindler im Kontext der Prufung und Bearbeitung von
Fallen einer moglichen Kindeswohtgefahrdung alie
Hand lungen von Eltern oder anderen Bezugspersonen
verstanden werden die durch Anwendung von korper-
lachem Zwang bzw Gewalt fur einen einsichtigen Drit-

ten vorhersehbar zu erheblichen physischen oder psy-
chischen Beeintrachtigungen des Kindes und seiner

Entwicklung fuhren oder vorhersehbar em hohes Risi-
ko soicher Folgen bergen.

Sexueller Missbrauch

SexueHer Missbrauch 1st jede sexuefle Handlung, die
an oder vor einem Kind entweder gegen den Wiflen
des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind auf-
grund korperlicher, psychischer kognitiver oder
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sprachiicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustirn -

men kann Der Tater nutzt seine Macht- und Autori-
tatsposition aus, urn seine eigenen Bedurfnisse auf
Kosten des Kindes zu befriedigen "(Adeiheid Unterstal-
Jer in I-Iandbuch Kindeswohlgefahrdung des DJI)

11 Gefahrdungsgrad Die Verfahrensdauer von der ersten Wahrnehmung
einer Gefahrdung bis zur konkret notwendigen Reakti-

on (z B Gesprach mit den Personensorgeberechtigten,
Angebot von Hilfen, Verstandigung der Polizei zur un-
mittelbaren Gefahrenabwehr, Information des Jugend-
amtes, weil lnobhutnahme oder Anrufung des Famili-
engerichts notwendig erscheint) ist umso kurzer, je

gravierender die Gefahrdung 1st Bereits bei der ersten
Risikoeinschatzung ist daher abzuwagen ob em sofor-
tiges Einschreiten erforderlich ist, oder ob und wie lan-
ge zugewartet werden kann
Weiterhin ist die Schutzbedurftigkeit malgebIich nach
dem Alter, dem Entwicklungsstand und dem aktueHen
gesundheitlichen Zustand zu beurteilen (so ist z B das
Gefahrdungsrisiko umso hoher einzuschatzen, je jun-

ger das Kind 1st)

12 § 78e SGB VIII § 78e SGB VIII regelt, dass fur den Abschluss von
Vereinbarungen uber Leistungsangebote, Entgelte und
Qualitatsentwicklungsvereinbarungen nach § 78b Abs
I SGB VIII der ortliche Trager der Jugendhilfe zustan -

dig 1st, ifl dessen Bereich die Einrichtung liegt Damit
1st auch die Zustandigkeit fur den Abschluss von Ver-
einbarungen mit uberortlichen Einrichtungen dem ortli-
chen Jugendamt und nicht dem uberortlichen Trager
bzw dem Landesjugendamt zugewiesen

13 Datenschutz I Ver- Grundsatzlich soil die Informationsweitergabe an das
trauensschutz Jugendamt immer mit Wissen (d h nicht immer mit

Einverstandnis) der Betroffenen erfolgen Ausnahme
soweit der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendli-
chen gem § 8 a SGB VIII dadurch in Frage gestellt
würde.
Die Befugnis zur Weitergabe von Daten an das Ju-
gendamt folgt hinsichtlich nicht anvertrauter Daten aus
§64Abs2i V m §69Abs I NrI Alt2SGBX,hin-

________________________

sichtiich anvertrauter Daten aus § 65 Abs I Satz I Nr 5
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Ausfuhrliche Hinweise zum Datenschutz bei Koopera-
tionen zwischen Jugendamt und anderen Stellen fin -

den sich z B in der Broschure ,,Datenschutz und fami -
hare Gewalt", Ministerium fur Bildung und Frauen des
Landes Schleswig-Holstein, Dezember 2005)

14. latigkeitsausschluss Die Regelung des § 72 a SGB VIII erfasst Personen,
etnschlagtg vorbestrafter die fur den Trager der offentlichen Jugendhtlfe in der
Personen nach § 72a Kinder- und Jugendhilfe tatig werden
SGB VIII

Der § 72a Abs 3 SGB VIII umfasst die neben- und eh -

renamtlich tatigen Personen, die in Wahrnehmung der
Kinder- und Jugendhilfe Kinder und Jugendliche be-

aufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden oder
einen vergleichbaren Kontakt zu diesen haben Ma1-
geblich fur die Notwendigkeit der Einsichtnahme in em
erwettertes Fuhrungszeugnis bet diesem Personen-
kreis ist die Art, Intensitat und Dauer des Kontaktes mit
Kindern und Jugendltchen

Die Trager der offentlichen Jugendhilfe werden durch
die Absatze 2 und 4 zum Abschluss von Vereinbarun-
gen zur Urnsetzung des § 72a SGB VIII mit allen Tra -

gem der freten Jugendhilfe verpfltchtet Die Einholung
von Fuhrungszeugnissen stellt nur em Instrument dar,
urn sicherzustellen, dass rechtskraftig verurteilte Straf-
tater nicht beschaftigt oder vermittelt werden, weshalb
durch die Einsichtnahme in erweiterte Fuhrungszeug-
nisse kein vollumfanglicher Schutz gewahrleistet wer-

den kann (VgI AGJ und BAGLJA 2013, Handlungs-
ernpfehlungen zum Bundeskinderschutzgesetz)

In den Handlungsempfehlungen zum Bundeskinder-
schutzgesetz der AGJ und der BAGLJA wird darauf
verwiesen, dass fur Personen die irn Rahmen etnes

regularen Freiwilligendiensts tatig werden und bet die-

sem Dienst Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen
vergleichbare Bedingungen wie fur hauptarntltch tatige
Personen gelten sollten..
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